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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt 
GZ: SWU 

GRDrs 677/2019 
      
 

Stuttgart, 05.07.2019 

Haushaltsmittel für Projekte der Stadtentwicklungsplanung 

Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2020/2021 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Umwelt und Technik 
      

Kenntnisnahme 
      

öffentlich 
      

16.07.2019 
      

Bericht

Für den Zeitraum des kommenden Doppelhaushalts 2020/2021 stehen beim Amt für 
Stadtplanung und Wohnen einige Maßnahmen der Stadtentwicklungsplanung an. 
Die Fortschreibung des Spielflächenleitplans ist Bestandteil des „Aktionsplans Kinder-
freundliche Kommune“. Die erforderlichen HH-Mittel werden dort berücksichtigt 
(s. GRDrs 331/2019). Die für die Umsetzung der Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflä-
chen erforderlichen Haushaltsmittel sind in der GRDrs 713/2019 separat dargestellt. 
Die weiteren Maßnahmen sind in den Anlagen 1-5 näher beschrieben und wie folgt priori-
siert: 
 
Nr. 1 Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept – STEK 2035+ 
Nr. 2 Entwicklungskonzept soziale Infrastruktur 
Nr. 3 Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 
Nr. 4 Fortführung Förderprogramm Nahversorgung konkret 
Nr. 5 NBS-Potentialflächenaktivierung und -qualifizierung 
 
 
Für die Erfüllung der Aufgaben wurde 1,0 Stelle für die Koordination der Infrastrukturpla-
nung beantragt. 
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Finanzielle Auswirkungen

 

Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge): 
 

Maßnahme/Kontengr. 
2020 
TEUR 

2021 
TEUR 

2022 
TEUR 

2023 
TEUR 

2024 
TEUR 

2025 ff. 
TEUR 

STEK 2035+ / 42510 300 350     

Soz. Infrastruktur / 42510 40 40     

Einzelhandels/ Zentrenkon-
zept / 42510 

70 70     

Nahversorgung / 42510 50 50     

NBS / 42510 45 55     

Finanzbedarf 505 565     
(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen) 

 

Für diesen Zweck im Haushalt/Finanzplan bisher bereitgestellte Mittel: 
 

Maßnahme/Kontengr. 
2020 
TEUR 

2021 
TEUR 

2022 
TEUR 

2023 
TEUR 

2024 
TEUR 

2025 ff. 
TEUR 

       

       

       

 

Finanzhaushalt / Neue Investitionen (zusätzliche Ein-/Auszahlungen): 
 

(Bezeichnung Vorhaben/ Maßnahme) 
Möglicher Baubeginn im Jahr:  

Geplante Inbetriebnahme im Jahr:  

 Summe 
TEUR 

2020 
TEUR 

2021 
TEUR 

2022 
TEUR 

2023 
TEUR 

2024 
TEUR 

2025 ff. 
TEUR 

Einzahlungen        

Auszahlungen        

Finanzbedarf        

 

Stellenbedarf (Mehrungen und Minderungen): 
 

Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich 

Anzahl Stellen zum Stellenplan 

2020 2021 später 

Koordinierung der Infrastrukturplanung (AGSP) 1,0   
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Folgekosten (aus oben dargestellten Maßnahmen und evtl. Stellenschaffungen): 
 

Kostengruppe  
2020 
TEUR 

2021 
TEUR 

2022 
TEUR 

2023 
TEUR 

2024 
TEUR 

2025 ff. 
TEUR 

Laufende Erlöse       

Personalkosten 96 96 96 96 96 96 
Sachkosten       

Abschreibungen       

Kalkulatorische Verzinsung       

Summe Folgekosten 96 96 96 96 96 96 
(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!) 

 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Die Referate AKR und WFB haben Kenntnis genommen. Haushalts- und stellenrelevante 
Beschlüsse können erst im Rahmen der Haushaltsplanberatungen erfolgen. 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

keine 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
keine 

 
Peter Pätzold 
Bürgermeister 

Anlagen 
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Anlage 1 zu GRDrs 677/2019 
 
<Anlagen> 
 
   


